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krechens zum Schiffziehen nicht geeignet
wäre , dahin abgegeben werden .

§. 192 .
Die Ablieferung der Verurtheilten an

die bestimmten Straförter muß mit aller

gegen die Entweichung vorgekehrten Sorg¬
falt durch die Kreisämtcr geschehen , wel¬

che sich wegen der nöthigen Begleitung
durch Militarwache mit dem nächsten
Militärkommando in Vernehmen zu setzen
haben .

Vierzehntes Hauptstück .

von dem Rekurse .

§. 193 .
<- ^ cr Rekurs findet in zwey Fällen statt ,
a ) gegen Urtheile der unteren Krimi¬

nalgerichte , welche diese, ohne sie vorher dem

Kriminalobergerichte vorzulegen , kund¬

machen und vollziehen därfen , und b) ge¬

gen Urtheile des Kriminalobergerichts ,
durch die das Urtheil des Kriminalun¬

tergerichts verschärfet worden ist . In die¬

sen
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sen Rekursfallen muß nämlich zum Grun¬

de gelegt werden : entweder daß der Un¬

tersuchte ohne gesetzlichen Beweis schuldig
erkannt , oder daß er gegen das Gesetz zu

streng vermtheilt worden . Wider Ur¬

theile des Kriminalobergerichts , durch die

das Urtheil des untern Kriminalgerichts
bestätiget , oder gemildert worden , kann

kein Rekurs ergriffen werden .

§. i94 -
Den Rekurs können ergreifen a ) der

Vermthcilte selbst ; b) dessen Blutsver¬

wandte in auf , und absteigender Linie ;

c ) dejstn Ehegenosse ; 6) dessen Vormund ;

endlich e) die Obrigkeit für ihren Unter¬

than . Damit aber das KrimMlgericht ge¬

sichert sey , daß der Rekurs Nicht von ei¬

ner dazu nicht berechtigten Person , oder

unter erborgtem Namen überreichet wer¬

de , so soll der Rekurrent sich vorher durch

glaubwürdiges Zeugniß über eine der obi¬

gen Eigenschaften rechtfertigen . Aber auch

zu dem Rekurse berechtigte Personen sol¬
len denselben nicht ohne Grunde anbrin¬

gen , und vielleicht bloß in der Absicht ,
um
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um die Vollstreckung des Urtheils zu ver¬

zögern .
§. 195 .

Damit die Zum Rekurse berechtigte
Person entnehme , ob wirklich gute
Gründe zu Ergreifung des Rekurses vor¬

handen seyen , kann sie von dem Krimi¬

nalgerichte die Mittheilung der Beweg¬
gründe des geschöpften Urtheils verlangen ,
und diese müssen vor Verlauf von 24
Stunden unweigerlich ausgeliefert wer¬

den . In dieser Rücksicht soll dasKrimi -

nalobergericht denjenigen Urtheilen , wo¬

durch das Urtheil des Kriminalgerichts
verschärfet worden ist , jedesmal die Be¬

weggründe der Verschärfung sogleich bei¬

legen . Die Einsicht der Kriminalakten

selbst ist Niemand zu begehren berechtiget .
§. 196 .

Der Rekurs muß sogleich nach Kund¬

machung des Urtheils an den Verurteil¬
ten , und bevor die Kundmachung desselben

an das Volk geschieht , oder die Strafe
in Vollziehung gesetzt wird , angemeldet ,
und längstens binnen acht Tagen über¬

reicht werden ; der Rekurs kann sonst nir -

l gcns ,
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gens - als bei demjenigen Kriminalge¬
richte überreicht werden , welches die Un¬

tersuchung gcfuhrer hat . Es hängt von
Lem - Rekurrentm ab , ob er den Rekurs

mündlich zum Protokolle geben , oder

schriftlich überreichen will . . Will der Ver -

r - rtheüte selbst einen schriftlichen Rekurs

überreichen ; so ist demselben auf Verlan¬

gen , ein redlicher verständiger Mann zu
Abfassung der Rekursfchrift zuzugeben ,
mit dem er sich rm Gefängnisse , jedoch
immer in Gegenwart des Kerkermeisters ,
und m einer dem Kerkermeister verständ¬
lichen Sprache bcfprechen kann ; dieser
Vertreter ist ebenfalls schuldig , bei Ver¬
antwortung und Straft feinen Rekurs
binnen acht klagen anzubringen . Nur
in Fällen von äusserster Wichtigkeit und
Verwicklung kann rhm , auf fein schrift¬
liches oder mündliches Anlangen , noch
eine Fristverlängerung von acht Tagen
bewilliget werden .

§. lg7 -
Äm Falle eines Rekurses hat das Kri¬

minalgericht die sämmtlichen Akten an
das Kriminalobergericht zu senden , und

mit
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mit einem Begleitungsberichte die Grün¬

de . «nzuführen , wodurch es das Urtheil
gegen den Rekurs rechtfertigen zu können

glaubt . Mittlerweile und bis die Ent¬

scheidung des Ober- gerichts erfolgt , darf
das Urtheil nicht vollstrecket werden .

§. rch8 .

Das Kriminalobergericht hak die über - -

sandten Akten genau Zu durchgehen . Fin¬
det es , daß das Urtheil nach dem Gesetze
gefall er ist ; so wird der Rekurs verwor¬

fen. . Zm entgegengesetzten ^ Falle aber
wird ^das Urtheil dem Gesetze gemäß ab¬

geändert . Niemals aber kann bei Gele¬

genheit eines genommenen Rekurses dje
Strafe verschärfet werden .

§» ? w>, »
Wird der Rekurs gegen das Urtheil

des Krmrinaldbcrgenchts selbst ergriffen ;
so hat dasselbe die Krimmalakten der ober¬

sten IustiZstelle zu übersenden , und ist hier

auf die nämliche Art , wie bei dem Re¬

kurse von dem unteren Kriminalgerichts
zu verfahren »

K §. 2S0 .
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I . 2OO.

Ist der Rekurs Verwerfen worden .

ft> ist der Arrest , vom Tage des kundge¬
machten Urtheils bis zu dem Tage , da die

über den Rekurs erfolgte Entscheidung
kund gemacht wird § in die Strafzeit nicht

mit einzurechnen . Wird aber das Urtheil
gemildert , so ist der in der Zwischenzeit
ausgestandene Arrest in die Strafzeit ein -

zurechnem

Fünfzehntes Hauptstück .

Ho » der Begnädigung .

gs ^ 2 ° - »

Ausser dem Falle , daß nachdem §. 172 ^
die gesetzmassrge Strafe von dem Kri¬

minalobergerichte bereits gemildert wor¬

den , kann die Begnadigung bei allen Ur¬

theilen angesucht werden , entweder gleich
nach kundgemachtem Urtheile , um Nach¬
sicht gegen eine verhängte Verschärfung ,
oder sobald die Hälfte der zuerkannten
Straft vollstrecket ist , um Nachsicht ge¬

gen
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